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Editorial

Der Jahreswechsel naht!

Zeit zum Nachdenken – auch über die
Steuerbelastung des Jahres 2017

Bei vielen steuerlichen Belangen heißt es oft,
am 32.12. ist es zu spät. Daher ist jetzt die
richtige Zeit nachtzudenken, ob und wie die
steuerliche Bemessungsgrundlage für das
Jahr 2017 aussieht. Wenn man seine
Situation kennt, können jetzt noch
Maßnahmen getroffen werden, welche die
steuerliche Belastung optimieren.

Einnahmen - Ausgaben Rechner können noch
Einkäufe erledigen, Bilanzierer können sich
noch über Pensionszusagen oder sonstige
Verpflichtungen den Kopf zerbrechen.
Investitionen können noch getätigt werden
um den Gewinnfreibetrag zu optimieren oder
man überlegt sich ob man privat in eine
Vorsorgewohnung oder Ähnliches investieren
möchte.

In steuerlichen Belangen beraten wir Sie
gerne bei ihrer Steuerstrategie!

| mehr »

Vorsteuern bei der Errichtung einer Photovoltaikanlage
Der Verwaltungsgerichtshof hat vor kurzem zu der Frage, inwieweit Vorsteuern im
Zusammenhang mit einer Dachsanierung anlässlich der Errichtung einer Photovoltaikanlage
(PV-Anlage) geltend gemacht werden können, Stellung genommen.  | mehr »

Vereine: Begünstigungsschädliche Betriebe
Werden Vereine, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, im Rahmen
eines eigenen Betriebes wirtschaftlich tätig, so bestehen für die daraus erzielten Gewinne bzw.
Umsätze unter gewissen Voraussetzungen steuerliche Begünstigungen. | mehr »

Neue Erleichterungen für Start-ups
Im Rahmen des Deregulierungsgesetzes 2017 kam es auch zu Änderungen des Neugründungs-
Förderungsgesetzes (NeuFöG), wodurch die Neugründung von Betrieben weiter vereinfacht
werden soll. | mehr »

Gemeinnützige Vereine: Spendensammeln auf Punsch- und
Glühweinständen 
In der Adventszeit lukrieren viele gemeinnützige Vereine mit Punsch- und Glühweinständen
Spenden. Vereinsorgane sollten sich rechtzeitig informieren, welche steuerlichen
Konsequenzen sich daraus ergeben. | mehr »

Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Geldwäsche
Aufgrund der Geldwäsche-Novelle treffen seit Juli 2017 nicht nur Banken umfangreiche
Verpflichtungen zur Risikoanalyse und Kundenidentifikation. Auch Versicherungs- und
Immobilienmakler oder Gewerbetreibende mit bar zahlenden Kunden wie Juweliere, Auto- oder
Antiquitätenhändler sind betroffen. | mehr »

KöSt: Gruppenantrag rechtzeitig stellen bringt Steuervorteile
Durch Begründung einer Unternehmensgruppe können Gewinne und Verluste zwischen
finanziell verbundenen Körperschaften ausgeglichen werden. Die Gesamtsteuerbelastung der
Unternehmensgruppe kann so erheblich reduziert werden. | mehr »

Nutzung des Gewinnfreibetrages: Planungsrechnung hilft!
Um den Gewinnfreibetrag in voller Höhe geltend machen zu können, empfiehlt es sich unter
Umständen, noch vor dem Jahresende Investitionen vorzunehmen. Eine Vorschaurechnung
kann bei dieser Planung hilfreich sein. | mehr »

Anschaffung einer Vorsorgewohnung
Beim Ankauf einer Vorsorgewohnung sind aus steuerlicher Sicht zuvor einige Fragen zu klären.
| mehr »
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Editorial

Der Jahreswechsel naht!

Zeit zum Nachdenken – auch über die Steuerbelastung des Jahres 2017

Bei vielen steuerlichen Belangen heißt es oft, am 32.12. ist es zu spät. Daher ist jetzt die richtige Zeit
nachtzudenken, ob und wie die steuerliche Bemessungsgrundlage für das Jahr 2017 aussieht. Wenn man
seine Situation kennt, können jetzt noch Maßnahmen getroffen werden, welche die steuerliche Belastung
optimieren.

Einnahmen - Ausgaben Rechner können noch Einkäufe erledigen, Bilanzierer können sich noch über
Pensionszusagen oder sonstige Verpflichtungen den Kopf zerbrechen. Investitionen können noch getätigt
werden um den Gewinnfreibetrag zu optimieren oder man überlegt sich ob man privat in eine
Vorsorgewohnung oder Ähnliches investieren möchte.

In steuerlichen Belangen beraten wir Sie gerne bei ihrer Steuerstrategie!

Unternehmervernetzung im workingspace gars 4.0

Seit Anfang Oktober ist das workingspace gars für alle Unternehmer geöffnet. Neben günstigen Büromieten
stehen coworking - Arbeitsplätze mit größerer Infrastruktur zur Verfügung. Das Thema Vernetzung wird hier
großgeschrieben.

Ab sofort findet jeden Freitag ein BNI Unternehmerfrühstück statt, wo sich Unternehmer mit den bestehenden
Netzwerkern treffen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Liebe Klienten – wir würden uns natürlich sehr
freuen, wenn wir sie bald in diesem Netzwerk begrüßen dürfen.
Bei Interesse, einfach im Büro unter 02985/2656 anmelden – wir freuen uns auf ein gemeinsames Frühstück.

Einer unserer Partner ist der Finanzdienstleister Günther Klein (0660 5992911) – er ist als Erster in unser
neues coworking - Center eingezogen. Bei Bedarf an Investitionen in Vorsorgewohnungen udgl. ist er der
richtige Ansprechpartner, welcher diese Art von Geschäften zur steuerlichen Optimierung abwickeln kann.
Verbreitern wir unser Netzwerk gemeinsam!

Einen schönen Herbst

wünscht Ihnen,

Ing. Mag. Werner Groiß
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Vorsteuern bei der Errichtung einer
Photovoltaikanlage

Der Verwaltungsgerichtshof hat vor kurzem zu der Frage, inwieweit Vorsteuern im Zusammenhang mit einer
Dachsanierung anlässlich der Errichtung einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) geltend gemacht werden
können, Stellung genommen.

Bei der errichteten PV-Anlage handelte es sich im Fall um eine Volleinspeisung. Als Volleinspeiser wird eine
PV-Anlage genannt, die die gesamte erzeugte Energie direkt in das Ortsnetz einspeist und an ein
Energieversorgungsunternehmen oder die OeMAG (Abwicklungsstelle für Ökostrom Österreich) verkauft. Der
für den Eigenbedarf benötigte Strom wird dabei zur Gänze von einem Energieversorgungsunternehmen aus
dem Ortsnetz bezogen.

Stromlieferungen sind umsatzsteuerpflichtig

Der Betrieb einer PV-Anlage bei Volleinspeisung stellt eine eigene gewerbliche Einkunftsquelle dar,
unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige daneben noch eine andere betriebliche (z.B. land- und
forstwirtschaftliche) Tätigkeit betreibt. Darüber hinaus handle es sich beim Betrieb der PV-Anlage um eine
unternehmerische Tätigkeit, die zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Bei Volleinspeisung sind daher sämtliche Stromlieferungen an das Energieversorgungsunternehmen
umsatzsteuerpflichtig. Dem Anlagenbetreiber steht dafür der volle Vorsteuerabzug für die Errichtung und den
Betrieb der Anlage zu.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes

Anlassfall für die gegenständliche Entscheidung des Verwaltungsgerichtshof es (VwGH) war die von einem
umsatzsteuerpauschalierten Land- und Forstwirt geltend gemachte Vorsteuer für die Dachsanierung, welche
für die Errichtung der PV-Anlage erforderlich war. Der Land- und Forstwirt konnte die Vorsteuern im
Zusammenhang mit der Anschaffung der PV-Anlage inklusive Montageschienen und der Inbetriebnahme
durch den Energieversorger unstrittig geltend machen. Fraglich war hingegen, ob eine Geltendmachung von
Vorsteuern für die Dachsanierung, welche für die Errichtung der PV-Anlage erforderlich war, dem
Anlagenbetreiber ebenfalls zusteht.
Laut dem VwGH sind aufgrund der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung des Gebäudes (Stallgebäude) die
Umsätze im Zusammenhang mit der Dachsanierung dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb zuzuordnen
und nicht dem gewerblichen Betreiben der PV-Anlage, da eine Dachsanierung nicht im ursächlichen
Zusammenhang mit dem Betreiben einer PV-Anlage steht.

Betriebliches Gebäude oder Privathaus?

Die Leistungen für die Dachsanierung und somit der Vorsteuerabzug für diese stehen demjenigen zu, der das
Gebäude nutzt. Wird daher eine PV-Anlage auf einem betrieblichen Gebäude eines
vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmers errichtet, so kann der Unternehmer die Vorsteuern im
Zusammenhang mit der für die Errichtung der PV-Anlage erforderlichen Dachsanierung im Rahmen der
betrieblichen Tätigkeit, für die er das Gebäude verwendet, geltend machen. Wird die PV-Anlage auf einem für
private Zwecke genutzten Gebäude (z.B. Wohnhaus) errichtet, steht hingegen kein Vorsteuerabzug zu.

Der umsatzsteuerpauschalierte Land- und Forstwirt konnte jedoch im gegenständlichen Fall keine Vorsteuern
geltend machen, da die Vorsteuern bereits im Rahmen der Vorsteuerpauschalierung berücksichtigt werden.
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Vereine: Begünstigungsschädliche Betriebe

Werden Vereine, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, im Rahmen eines eigenen
Betriebes wirtschaftlich tätig, so bestehen für die daraus erzielten Gewinne bzw. Umsätze unter gewissen
Voraussetzungen steuerliche Begünstigungen.

Abhängig von der Art, vom Umfang und vom Verhältnis der jeweiligen Tätigkeit zum Vereinszweck können
diese steuerlichen Begünstigungen unterschiedlich ausgestaltet sein. Dabei ist zwischen drei Arten von
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben zu unterscheiden:

Unentbehrlicher Hilfsbetrieb

Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb liegt vor, wenn der Betrieb in seiner Gesamtrichtung auf die Erfüllung der
definierten begünstigten Zwecke eingestellt ist, die betreffende Betätigung für die Erreichung des
Vereinszwecks in ideeller Hinsicht unentbehrlich ist und der Betrieb zu abgabepflichtigen Betrieben
derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in direkten Wettbewerb tritt, als dies bei Erfüllung der
Zwecke unvermeidbar ist.
Einen unentbehrlichen Hilfsbetrieb stellt somit etwa die Theatervorstellung eines Theatervereins dar. Für die
Gewinne bzw. Umsätze aus derartigen Tätigkeiten besteht weder Körperschaftsteuer noch
Umsatzsteuerpflicht.

Entbehrliche Hilfsbetriebe

Entbehrliche Hilfsbetriebe sind Betriebe, die sich als Mittel zur Erreichung des steuerlich begünstigten Zwecks
darstellen, ohne unmittelbar dem definierten begünstigten Zweck zu dienen. Dazu zählen beispielsweise
kleine Vereinsfeste.
Aus ertragsteuerlicher Sicht unterliegen Zufallsüberschüsse – im Gegensatz zum unentbehrlichen
Hilfsbetrieb – der Körperschaftsteuer. Die Überschüsse sind allerdings insoweit von der Körperschaftsteuer
befreit, als sie in Summe einen Freibetrag in Höhe von € 10.000/Kalenderjahr nicht übersteigen. Umsätze aus
dem entbehrlichen Hilfsbetrieb sind in der Regel nicht umsatzsteuerpflichtig, wobei jedoch auch die
Vorsteuern nicht geltend gemacht werden können.

Begünstigungsschädliche wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

Werden vom Verein wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unterhalten, auf welche die Voraussetzungen für
unentbehrliche oder entbehrliche Hilfsbetriebe nicht zutreffen, spricht man von begünstigungsschädlichen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (z.B. Vereinskantinen).
Derartige Betriebe unterliegen sowohl der Körperschaftsteuer als auch der Umsatzsteuer und sind somit voll
steuerpflichtig. Körperschaftsteuerpflicht entsteht jedoch erst ab Überschreiten des Freibetrages in Höhe von
€ 10.000/Kalenderjahr. Zudem entfalten solche Betriebe eine begünstigungsschädliche Wirkung: das heißt,
es besteht die Gefahr, dass der gesamte Verein sämtliche abgabenrechtlichen Begünstigungen verliert.

Um die begünstigungsschädliche Wirkung für den gesamten Verein zu vermeiden, könnte von der Möglichkeit
einer steuerneutralen Einbringung des begünstigungsschädlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes in
eine körperschaftsteuerpflichtige Tochter-GmbH gemäß den Bestimmungen des Umgründungssteuergesetzes
Gebrauch gemacht werden. Diese Variante bietet darüber hinaus den Vorteil, steuerschädliche
Geschäftsbetriebe in ein rechtlich klares Umfeld mit einer klaren Organisationsstruktur und eindeutigen
Verantwortlichkeiten einzubetten.

Ob eine Umgründung jedoch aus gesamtsteuerlicher Sicht sinnvoll ist, muss stets im jeweiligen Einzelfall
beurteilt werden. Wir unterstützen und beraten Sie dabei gerne.
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Neue Erleichterungen für Start-ups

Im Rahmen des Deregulierungsgesetzes 2017 kam es auch zu Änderungen des Neugründungs-
Förderungsgesetzes (NeuFöG), wodurch die Neugründung von Betrieben weiter vereinfacht werden soll.

Wie bisher ist für die Inanspruchnahme der Befreiungen nach dem NeuFöG der Nachweis zu erbringen, dass
ein Beratungsgespräch bei der gesetzlichen Berufsvertretung stattgefunden hat. Konnte der Betriebsinhaber
keiner gesetzlichen Berufsvertretung zugeordnet werden, so musste ein Beratungsgespräch mit der
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) geführt werden.
Seit 31.7.2017 kann die Beratung der Betriebsinhaber, die keiner gesetzlichen Berufsvertretung zugerechnet
werden können, anstelle durch die SVA auch durch die Wirtschaftskammer erfolgen. Darüber hinaus kann ab
dem 31.7.2017 das Beratungsgespräch mit der Sozialversicherungsanstalt oder mit der Berufsvertretung -
anstelle wie bisher vor Ort - über Telefon oder online über Video erfolgen und muss vom Gründer bestätigt
werden.

Weiters kann die Erklärung zur Inanspruchnahme der Neugründungs-Förderung nun ebenfalls elektronisch
über das Unternehmensserviceportal (usp.gv.at), dem Internetportal Österreichs für Unternehmen,
vorgenommen werden.

Bedingungen für Neugründer

Um als Neugründer im Sinne des NeuFöG zu gelten, müssen folgende Bedingungen kumulativ vorliegen:

    • Es muss eine bisher nicht vorhandene betriebliche Struktur durch Neugründung eines gewerblichen,
land- und forstwirtschaftlichen oder dem selbständigen freiberuflichen Erwerb dienenden Betrieb
geschaffen werden.

    • Die innerhalb von zwei Jahren nach der Neugründung die Betriebsführung beherrschende Person
(Betriebsinhaber) darf sich innerhalb der letzten 5 Jahre weder im Inland noch im Ausland in
vergleichbarer Art beherrschend betrieblich betätigt haben.

    • Im Kalendermonat der Neugründung und in den folgenden 11 Monaten darf die neu geschaffene
Struktur nicht durch Erweiterung um bereits bestehende andere Betriebe oder Teilbetriebe verändert
werden.

Folgende beispielhaft aufgezählte Abgaben, Beiträge, Gebühren und Steuern müssen nicht gezahlt werden,
wenn die Voraussetzungen des NeuFöG vorliegen und eine Erklärung zur Inanspruchnahme der
Neugründungs-Förderung abgegeben wurde (keine abschließende Aufzählung):

    • Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben im Zusammenhang mit der Anmeldung einer
Gewerbeberechtigung, Ansuchen um Konzessionen, Ansuchen und Genehmigung einer
Betriebsanlagengenehmigung,…

    • Gerichtsgebühren für die Firmenbucheintragung unmittelbar im Zusammenhang mit der Neugründung
    • Grunderwerbsteuer für Grundstücke, die im Rahmen der Gründungseinlage auf die neu gegründete

Gesellschaft übertragen werden und für deren Einlage Gesellschaftsrechte gewährt werden,
Eintragungsgebühr

    • Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichfonds und Zuschläge zum
Dienstgeberbeitrag (Kammerumlage 2), Wohnbauförderungsbeiträge des Dienstgebers, Beiträge zur
gesetzlichen Unfallversicherung).
Die Begünstigung der Befreiung von Lohnnebenkosten besteht für 12 Monate ab dem Monat, in dem
erstmals ein Arbeitnehmer (Dienstnehmer) beschäftigt wird. Die Begünstigung kann innerhalb der
ersten 36 Monate nach Neugründung in Anspruch genommen werden. Allerdings gilt die
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Lohnnebenkostenbefreiung für sämtliche beschäftigte Arbeitnehmer nur innerhalb der ersten 12
Monate, danach (im zweiten und im dritten Jahr nach der Neugründung) werden die Lohnnebenkosten
nur noch für die ersten drei beschäftigten Arbeitnehmer nicht erhoben.
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Gemeinnützige Vereine: Spendensammeln
auf Punsch- und Glühweinständen

In der Adventszeit lukrieren viele gemeinnützige Vereine mit Punsch- und Glühweinständen Spenden.
Vereinsorgane sollten sich rechtzeitig informieren, welche steuerlichen Konsequenzen sich daraus ergeben.

Der Betrieb von Punsch- oder Glühweinständen durch einen gemeinnützigen Verein stellt einen sogenannten
„entbehrlichen Hilfsbetrieb” dar, sofern der Spendensammelzweck eindeutig erkennbar ist. Der Verein ist
dann nur hinsichtlich des Punsch- und Glühweinbetriebes steuerpflichtig, ohne dass die Gemeinnützigkeit
des Vereines selbst davon gefährdet ist.
Von den Mitgliedern an den Verein unentgeltlich zur Verfügung gestellte Speisen oder Getränke (etwa
Weihnachtsbäckerei) stellen keine steuerpflichtigen Einnahmen, sondern Spenden dar, die in den Betrieb
eingelegt werden und steuerlich unbeachtlich sind.

Gewinn = 10% der Einnahmen

Sollten für die Gewinnermittlung keine ausreichenden Unterlagen vorhanden sein, kann der Gewinn aus dem
Betrieb der Punsch- oder Glühweinstände pauschal mit 10% der erzielten Betriebseinnahmen
(Verkaufserlöse) angesetzt werden. Wenn Verkaufserlöse erzielt werden, die über den marktüblichen Wert der
angebotenen Speisen oder Getränke erheblich hinausgehen (mehr als 100%), ist dieser Teil als Spende
anzusehen und nicht bei der Gewinnermittlung zu berücksichtigen.
Besteht neben dem Erwerb von Speisen oder Getränken zusätzlich die Möglichkeit, über eigens aufgestellte
Spendenboxen unentgeltliche Zuwendungen zu tätigen, stellen diese Spenden und somit keine
Betriebseinnahmen dar.

Freibetrag von € 10.000

Bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte aus dem Betrieb von Punsch- oder Glühweinständen steht
dem Verein ein Freibetrag von € 10.000 zu. Nicht verbrauchte Freibeträge können sogar für eine Dauer von
höchstens 10 Jahren vorgetragen werden. Nach Abzug des Freibetrages verbleibende Gewinne unterliegen der
Körperschaftsteuer von 25 %. Ausgehend von der angeführten pauschalen Gewinnermittlungsart unterliegt
somit ein Verein frühestens ab einem Umsatz von über € 100.000 der Körperschaftsteuer.
Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob sich im Zusammenspiel mit weiteren entbehrlichen Hilfsbetrieben
oder sogenannten „begünstigungsschädlichen Geschäftsbetrieben” eine Körperschaftsteuerpflicht ergeben
kann.

Registrierkassa
Jeder Betrieb muss ab einem Jahresumsatz von € 15.000 netto, sofern auch die Barumsätze € 7.500 netto
überschreiten, die Bareinnahmen mit einer Registrierkassa aufzeichnen. Dies gilt, da es sich bei dem Punsch-
und Glühweinstand um keinen unentbehrlichen Hilfsbetrieb handelt, auch für gemeinnützige Vereine!
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Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von
Geldwäsche

Aufgrund der Geldwäsche-Novelle treffen seit Juli 2017 nicht nur Banken umfangreiche Verpflichtungen zur
Risikoanalyse und Kundenidentifikation. Auch Versicherungs- und Immobilienmakler oder Gewerbetreibende
mit bar zahlenden Kunden wie Juweliere, Auto- oder Antiquitätenhändler sind betroffen.

Wer ist betroffen?

    • Handelsgewerbetreibende und Versteigerer mit Barzahlungen von mindestens € 10.000
    • Immobilienmakler 
    • Unternehmensberater mit bestimmten Geschäftstätigkeiten
    • Versicherungsmakler und Versicherungsagenten mit Lebensversicherungen und Anlageprodukten

Was muss getan werden?

Bereits im Vorfeld ist eine unternehmensinterne Analyse der für das Unternehmen bestehenden Risiken im
Bereich der Geldwäsche anhand von branchenspezifischen Risikoerhebungsbögen zu erstellen (ausgearbeitet
vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft). Auf Verlangen ist diese Risikoanalyse
der Gewerbebehörde vorzulegen.
Jeder Kunde ist bereits vor Begründung einer Geschäftsbeziehung eindeutig zu identifizieren durch:

    • Amtlichen Lichtbildausweis
    • beweiskräftige Urkunden bei juristischen Personen
    • Identität des wirtschaftlichen Eigentümers
    • Vollmacht und Identität bei Stellvertretung

Die Identifizierung umfasst auch die Pflicht zu überprüfen, ob es sich beim Kunden um eine politisch
exponierte Person (PEP) handelt.

Zudem sind Zweck und Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, die Mittelherkunft auf Plausibilität zu
kontrollieren und Transaktionen und Geschäftsbeziehungen zu überwachen. Auch gelten verstärkte
Sorgfaltspflichten bei Geschäftskontakten mit einer politisch exponierten Person oder bei Feststellung eines
erhöhten Risikos in der Risikoanalyse.

Wann sind diese Sorgfaltspflichten zu beachten?

    • Bei Begründung einer Geschäftsbeziehung 
    • Bei Entgegennahme von Bargeld von € 10.000 oder mehr durch einen Handelsgewerbetreibenden oder

Versteigerer (unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren
Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint, getätigt wird)

    • Wenn ein Geldwäscheverdacht besteht (unabhängig von Befreiungen oder Schwellwerten)
    • Wenn Zweifel an der Echtheit oder Angemessenheit von Kundenidentifikationsdaten bestehen

Können diese Sorgfaltspflichten nicht eingehalten werden, darf die Geschäftsbeziehung nicht begründet
bzw. die Transaktion nicht abgewickelt werden (auch nicht über ein Bankkonto). Im Geldwäsche-Verdachtsfall
(Hinweise können etwa Bargeld in kleinen Stückelungen oder in verschiedenen Währungen, Erzeugung von
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Zeitdruck bei Geschäftsabschluss oder wiederholte Transaktionen unter € 10.000 sein) muss dieser an die
Meldestelle Geldwäsche beim Innenministerium gemeldet werden.

Vorsicht: Werden keine Risikoanalysen gemacht, Kunden nicht gehörig identifiziert oder notwendige
Meldungen unterlassen, drohen empfindliche Geldstrafen von bis zu € 30.000!
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KöSt: Gruppenantrag rechtzeitig stellen
bringt Steuervorteile

Durch Begründung einer Unternehmensgruppe können Gewinne und Verluste zwischen finanziell
verbundenen Körperschaften ausgeglichen werden. Die Gesamtsteuerbelastung der Unternehmensgruppe
kann so erheblich reduziert werden.

Damit die Vorteile einer Gruppenbesteuerung in Anspruch genommen werden können, ist vor allem die
rechtzeitige Einbringung eines Gruppenantrages beim zuständigen Finanzamt erforderlich. Endet das
Wirtschaftsjahr der für eine Unternehmensgruppe in Betracht kommenden Körperschaften jeweils am 31.12.,
so ist der Gruppenantrag bis spätestens 31.12.2017 zu unterzeichnen, wenn die Vorteile der
Gruppenbesteuerung noch für das Jahr 2017 in Anspruch genommen werden sollen.

Der schriftliche Gruppenantrag ist von jedem Gruppenmitglied (Tochtergesellschaft) und dem Gruppenträger
(oberste Muttergesellschaft) nachweislich vor dem Ablauf jenes Wirtschaftsjahres jeder einzubeziehenden
inländischen Körperschaft, in welchem die Gruppenbesteuerung erstmals angewendet werden soll, zu
unterzeichnen und innerhalb eines Monats nach Unterzeichnung an das Finanzamt des Gruppenträgers zu
übermitteln.

Beispiel:
Die inländische Kapitalgesellschaft M ist seit mehreren Jahren Alleingesellschafterin der
Tochtergesellschaften T1, T2 und T3. Der Bilanzstichtag aller vier Gesellschaften ist der 31.12. Am 3.10.2017
unterfertigen alle vier Gesellschaften den Gruppenantrag. Der Gruppenantrag wird am 15.10.2017 beim
zuständigen Finanzamt eingereicht. Da das Unterfertigungsdatum vor Ablauf des Wirtschaftsjahres 2017 liegt
und der Antrag innerhalb der Monatsfrist beim zuständigen Finanzamt abgegeben wurde, kommt es im Jahr
2017 zur steuerlich wirksamen Gruppenbildung.

Neben der rechtzeitigen Einbringung des Gruppenantrages beim Finanzamt sind für die Anwendbarkeit der
Gruppenbesteuerung zudem folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

    • Vorliegen einer dem Gesetz entsprechenden finanziellen Verbundenheit der beteiligten Körperschaften
(Kapitalbeteiligung von mehr als 50% und Stimmrechtsmehrheit des Gruppenträgers an den
Gruppenmitgliedern),

    • Vorliegen dieser finanziellen Verbindung während des gesamten Wirtschaftsjahres des jeweiligen
Gruppenmitgliedes,

    • Abschluss eines Vertrages zwecks Steuerausgleich innerhalb der Gruppe und
    • Aufrechterhalten der Unternehmensgruppe grundsätzlich für zumindest drei Jahre.

Ob die Begründung einer Unternehmensgruppe für ertragsteuerliche Zwecke möglich bzw. sinnvoll ist, ist
jedoch stets anhand der Umstände zu beurteilen. Wir unterstützen und beraten Sie in Ihrem individuellen Fall
gerne!
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Nutzung des Gewinnfreibetrages:
Planungsrechnung hilft!

Um den Gewinnfreibetrag in voller Höhe geltend machen zu können, empfiehlt es sich unter Umständen,
noch vor dem Jahresende Investitionen vorzunehmen. Eine Vorschaurechnung kann bei dieser Planung
hilfreich sein.

Natürliche Personen und Gesellschafter von Mitunternehmerschaften (etwa OG oder KG), die natürliche
Personen sind, können bei der Ermittlung ihrer Einkünfte aus einer betrieblichen Tätigkeit (Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Arbeit) einen Gewinnfreibetrag steuermindernd in Anspruch
nehmen.
Der Gewinnfreibetrag ist abhängig von der Höhe des Gewinns und beträgt für die ersten 175.000 Euro 13%, für
die nächsten 175.000 Euro 7% und für die nächsten 230.000 Euro 4,5%. Insgesamt können somit höchstens
€ 45.350 an Gewinnfreibetrag im jeweiligen Veranlagungsjahr geltend gemacht werden.

Zu beachten ist, dass für Gewinne bis 30.000 Euro ein Grundfreibetrag in Höhe von 13% dieses Gewinns –
maximal daher € 3.900 – zusteht. In diesem Ausmaß steht der Gewinnfreibetrag jedem Steuerpflichtigen für
das Veranlagungsjahr zu, ohne dafür Investitionen tätigen zu müssen.

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag

Übersteigt der Gewinn € 30.000, kann zusätzlich zum Grundfreibetrag ein investitionsbedingter
Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden. Dieser steht nur insoweit zu, als er durch Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bestimmter begünstigter Wirtschaftsgüter gedeckt ist. Voraussetzung ist somit, dass im
Wirtschaftsjahr der Inanspruchnahme des Gewinnfreibetrags bestimmte begünstigte abnutzbare körperliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens oder bestimmte Wertpapiere des Anlagevermögens angeschafft
werden.

Sollten 2017 bislang keine Investitionen ins Anlagevermögen in entsprechender Höhe getätigt worden sein,
kann dies etwa durch den Kauf von begünstigten körperlichen Wirtschaftsgütern oder Wertpapieren noch vor
dem Jahresende 2017 nachgeholt werden. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2016 enden, darf auch
wieder in andere – unter Umständen ertragreichere - Wertpapiere als Wohnbauanleihen investiert werden. Als
Grundlage für die Investitionsentscheidung sollte eine Planungsrechnung, die über den zu erwartenden
Gewinn Aufschluss gibt, erstellt werden.

Während der Grundfreibetrag von Amts wegen zusteht und berücksichtigt wird, ist der investitionsbedingte
Gewinnfreibetrag in der jeweiligen Einkommensteuererklärung an der dafür vorgesehenen Stelle
auszuweisen. Bei Fragen zu den begünstigten Wirtschaftsgütern sowie bei der Erstellung einer
Planungsrechnung unterstützen und beraten wir Sie gerne!
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Anschaffung einer Vorsorgewohnung

Beim Ankauf einer Vorsorgewohnung sind aus steuerlicher Sicht zuvor einige Fragen zu klären.

Wer ist Käufer der Wohnung? Welche Steuern fallen beim Ankauf an?

Vor der Anschaffung ist die passende Erwerbsform (z.B. einzelner Eigentümer, Miteigentumsgemeinschaft,
Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft, Privatstiftung, etc.) zu klären, wobei neben anderen Aspekten
auch viele steuerliche Punkte zu berücksichtigen sind, wie etwa die unterschiedliche Höhe der
Steuerbelastung, die laufende Gewinnermittlung (Privatvermögen vs. Betriebsvermögen), steuerliche
Konsequenzen bei einer unentgeltlichen Übertragung oder die Unterschiede bei der Immobilienertragsteuer,
der Grunderwerbsteuer und der Umsatzsteuer bei einer späteren Veräußerung. Im Rahmen des Ankaufes einer
Vorsorgewohnung müssen zudem 3,5 % Grunderwerbsteuer und 1,1 % Eintragungsgebühr vom Kaufpreis mit
einkalkuliert werden.

Kauf der Vorsorgewohnung mit oder ohne Umsatzsteuer?

Der Käufer hat keinen Anspruch darauf, ob der Verkäufer die Vorsorgewohnung mit oder ohne Umsatzsteuer
veräußert. Unter dem Aspekt der Kostenminimierung wird jedoch zumeist eine gemeinsame Vorgehensweise
gefunden. Plant der Käufer einer Vorsorgewohnung im Anschluss eine umsatzsteuerfreie Vermietung (etwa.
eine Vermietung für Geschäftszwecke), ist er in der Regel daran interessiert, dass in der Rechnung keine
Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Andernfalls wird die Umsatzsteuer zum Kostenfaktor.
Wird vom Käufer der Vorsorgewohnung im Anschluss hingegen eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung (z.B.
eine Vermietung zu Wohnzwecken mit 10 % Umsatzsteuer) angestrebt, wird ein Verkauf mit Umsatzsteuer in
der Regel vorteilhafter sein. Dem Käufer steht unter den allgemeinen Voraussetzungen der Vorsteuerabzug zu
und der Verkäufer muss keine Vorsteuerberichtigung durchführen. Bei einer Vermietung für Geschäftszwecke
kann der Vermieter aus diesem Grund auch auf die unechte Umsatzsteuerbefreiung verzichten und zur
Umsatzsteuerpflicht optieren (zum Normalsteuersatz von 20 %) um Vorsteuerbeträge z.B. aus der
Anschaffung oder Renovierung in Abzug bringen zu können.

Widerlegung der Liebhabereivermutung mit einer Prognoserechnung

Werden aus einer Vermietungstätigkeit über mehrere Jahre Verluste erzielt, besteht die Gefahr, dass die
Finanzverwaltung die Vermietungstätigkeit als steuerlich unbeachtliche Liebhaberei qualifiziert. Dies hat zur
Folge, dass die aus der Vermietung und Verpachtung geltend gemachten Verluste nicht mehr anerkannt
werden und somit nicht mehr mit anderen Einkünften ausgeglichen werden können. Auch eine allfällig
geltend gemachte Vorsteuer könnte aufgrund von Liebhaberei wieder rückgefordert werden.
Um die Liebhabereivermutung zu widerlegen, muss glaubhaft nachgewiesen werden, dass über einen
Zeitraum von 20 Jahren ab Beginn der Vermietung ein Gesamtüberschuss erzielt wird, wofür vom Finanzamt
häufig eine Prognoserechnung verlangt wird. Für die Berechnung des Gesamtüberschusses sollten
insbesondere auch die Fremdfinanzierungskosten möglichst genau geplant werden, da diese einen
bedeutenden Aufwandsposten in der Prognoserechnung einnehmen können.

Vor Anschaffung einer Vorsorgewohnung empfiehlt es sich, die unterschiedlichen Möglichkeiten sorgfältig
hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen zu untersuchen, um am Ende die optimale Variante wählen zu
können. Wir beraten und unterstützen Sie dabei gerne.
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BzG Steuerberatung GmbH
3571 Gars am Kamp | Wiener Straße 113A

fon: 02985/2656
 e-mail: office@bzg.at

www.bzg.at
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